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Jedermann kann die Satzung in der Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8 
(Bauamt) in 39167 Hohe Börde während der Sprechzeiten einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach §214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung über das Ver-
hältnis des Vorhaben- und Erschließungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
3. nach §214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten der Satzung schriftlich oder zur 
Niederschrift in der Gemeinde Hohe Börde, OT Irxleben, Bördestraße 8, 39167 Hohe 
Börde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird.

Die Fristen sind dementsprechend abgelaufen.

Trittel 
Bürgermeisterin   

Impressum:
Herausgeber:  Gemeinde Hohe Börde, Bördestraße 8, 

39167 Hohe Börde OT Irxleben, Tel.: 039204 781-0, 
E-Mail: info@hohe-boerde.de

Verantwortlich für die Bekanntmachungen der Gemeinde
Hohe Börde:  Bürgermeisterin / Steffi  Trittel
Verteilung:   Kostenlos an alle frei zugänglichen Haushalte über den General-Anzei-

ger Haldensleben/Wolmirstedt
Redaktion:  Gemeinde Hohe Börde

7148115-1
7/106 mm


